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Bildschirm-Arbeitsbrille 
 
 
Name: _____________________________ SV-Nr.: _____________________ 

 

Bank: ______________________________ IBAN-Nr.: ___________________ 

 

 

 

Bestätigung der direkten Führungskraft 
 

Augenärztliche Untersuchung am 
 

 

 

Hinweise für Augenarzt und Optiker 

 

Entsprechend der Bildschirmarbeitsverordnung muss die spezielle Sehhilfe auf eine 

Arbeitsdistanz zum Bildschirm und den Belegen sowie auf die physiologischen 

Gegebenheiten und pathologischen Befunde des/der ArbeitnehmerIn abgestimmt 

sein, wobei die Gläser entspiegelt sein müssen, aber nicht getönt sein dürfen. 

 

 

Beilagen: 

- Bestätigung  

- Augenärztliche Verschreibung 

- Rechnung des Optikers 

 

 


